
12 

Die Herstellung einer gefährlichen 
Menge von Schwermetallazid ist nur mit 
zielgerichteter Manipulation möglich. 

Wird eine absolute Sicherheit vor 
einer möglichen Gefilirdung durch Gas
generatoren nach Stillegung der Fahr
zeuge gewünscht, so ist dafur Sorge zu 
tragen, daß diese- gleich welcher Bauart 
- am Ende der Lebensdauer eines Kfz 
ausgelöst werden. 
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Verschlüsse und Abschottungen in Wänden mit 
Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer 

- Förderanlagenabschlüsse [1] -
Dipl.-lng. (FH) 1. Mayr 

2.1 Allgemeines 
Nachfolgend wird hauptsächlich auf 

die Besonderheiten von Förderanlagen
abschlüssen eingegangen. Die grund
sätzlichen Anforderungen, die Förderan
lagenabschlüsse sinngemäß wie Feuer
schutztüren und -tore erfullen müssen, 
wurden bereits in "schadenprisma" Heft 
1190 SeiteS beschrieben. Da durch diezu 
sichernden Tür- und Toröffnungen 
jedoch Förderanlagen fuhren, besteht 
eine Reihe zusätzlicher Anforderungen. 

Aus der Sicht des Feuerschutzab
schlusses stellt die Förderanlage eine 
wesentliche Behinderung dar. Aus der 
Sicht der Förderanlage verhält es sich 
mit dem Feuerschutzabschluß ebenso. 
Förderanlage und Abschluß müssen des
halb aufeinander abgestimmt sein. Nur 
dadu rch ist gewährleistet, daß zu meinen 
die Förderanlage und damit der Trans
portfluß nicht gestört und zum anderen 
die Öffnung im Brandfalle zuverlässig 
verschlossen wird. 
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2.2 Bauarten von Förder
anlagenabschlüssen 

Bauarten und Abmessungen richten 
sich nach den jeweiligen Förderanlagen 
und Anforderungen innerhalb der För-

dersysteme. Es wird sowohl bei den 
Abschlüssen (planmäßig offen oder 
geschlossen) als auch bei den Förderan
lagen (unterbrochen oder nicht unter
brochen) zwischen verschiedenen Syste
men unterschieden. 

Abschlüsse nach System A oder B: 

Grundtyp A: Planmäßig offen: 
Die Abschlüsse stehen in ihrer 

GrundeinsteIlung während des Betrie
bes der Förderanlagen offen und schlie
ßen nur im Brandfall. Diese Abschlüsse 
dürfen nur an gut zugänglichen Stellen 
eingebaut werden. 

Grundtyp B: Planmäßig geschlossen und 
Abschlüsse, die motorisch getrieben sind: 

Die Abschlüsse sind motorisch ge
trieben. Planmäßig geschlossene Ab
schlüsse sind in der GrundeinsteIlung 
geschlossen und werdenjeweils nurzum 
Durchgang von Fördergut geöffnet. 

Unterschiedliche Systeme der Förderan
lagen: 

Unterbrochene Fördersysteme: 
Die Förderanlagen können im Schließ
bereich des Förderanlagenabschlusses 
unterbrochen werden, ohne daß es 
dadurch zu einer Beeinträchtigung des 
Materialflusses kommt. Dazu gehören 
z. B. Rollenbahnen. 

Nichtunterbrochene Fördersysteme : 
Bei diesen Förderanlagen werden 

Förderprofile, Tragholme oder Antriebs
ketten durch die zu sichernden Öffnun-

gen gefuhrt. Sie kreuzen den Schließbe
reich und beeinträchtigen damit die 
Funktion des Abschlusses. Nichtge
trennte Fördersysteme sind z. B.: 
- Rollenbahnen mit durchgehender 

Antriebskette, 
- Gurtförderbänder mit durchgehen

den Gurten und Holmen, 
- Tragkettenförderer fur Paletten trans

porte 
- Elektrohängebahnen 
- Kreisförderer. 
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2.3 Brauchbarkeitsnach
weis für die Bauaufsicht 

Der Brauchbarkeitsnachweis muß 
entweder aus einem 
- Zulassungsbescheid oder in besti mm

ten Ausnahmefällen aus einem 
- Zustimmungsbescheid im Einzelfall 

von der Obersten Baubehörde beste
hen. 
Die Verwendung einer allgemein 

gebräuchlichen Bauart (DIN-Norm) als 
Brauchbarkeitsnachweis ist nicht mög
lich, da es keine DIN-Normen fur För
deranlagenabschlüsse gibt. 

Die Bauart des Förderanlagenab
schlusses (Typ A oder B) muß fur das 
jeweilige Fördersystem (unterbrochen 
oder nkhtunterbrochen) einen Brauch
barkeitsnachweis (Zulassungsbescheid 
oder Zustimmungsbescheid im Einzel
fall) besitzen. 



Wichtiges zum Brauchbarkeitsnachweis 
Die in "schadenprisma" Heft 1190 

Seite 6 unter Punkt 1.3.5 angegebenen 
Erläuterungen und Beispiele werden wie 
folgt ergänzt: 

Beispiel 6: Feuerschutzabschluß mit 
unzulässiger Feststellanlage bzw. fehlen
der Verknüpfung 

Oft wird aus KostengTÜnden improvi
siert. Eine getrennte Förderanlage führt 
durch eine Brandwand. Die Problematik 
ist bekannt : warum hier einen teueren 
Förderanlagenabschluß einbauen, wenn 
es ein einfaches Feuerschutzschiebetor 
mit FeststeLlanlage auch tut? Der einge
sparte Betrag kann jedoch im Brandfalle 
teuer zu stehen kommen. Zwei Scha
densmechanismen sind möglich: 

1. Die FeststeLlanlage löst im Brand
faLle aus. Durch die fehlende Verknüp
fung mit dem Abschluß und der Förder
anlage ist der Schließbereich nicht frei. 

2. Die Stromversorgung fällt aus, 
was zur Auslösung der FeststeLlanlage 
(Elektromagnet) führt. Die Förderan
lage bleibt stehen und derSchließbereich 
ist ebenfalls nicht frei. 

In beiden Fällen kann der Abschluß 
nicht schließen. 1m ungünstigsten Falle 
verkeilt er sich sogar mit dem Fördergut, 
so daß auch ein nachträgliches Schließen 
von Hand nicht mehr möglich ist. Die 
Öffnung bleibt ungesichert und der Weg 
für Feuer und Rauch ist frei. 

Beispiel 7: Selbstgebastelter Forderanla
genabschluß 

Wiederum aus Kostengründen wird 
bei einem nichtgetrennten Förder
system (KreisfOrderer, Elektrohänge
bahn) ein Abschluß zusammengeba
stelt. Der Feuerschutzabschluß wird mit 
einer üblichen Feststellanlage ausgerü
stet und im Bereich der Förderprofile, 
Tragholme oder Antriebsketten einfach 
ausgespart. 

Damit verliert der verwendete Feuer
schutzabschluß seine Zulassung, da er 
unzulässig verändert wurde. Außerdem 
fehlt eine Sicherung des ausgesparten 
Bereiches und eine Verknüpfung zwi
schen Feststellanlage, Feuerschutzab
schluß und Förderanlage. 

Zusätzlich zu den in Beispiel 6 
beschriebenen Schadensmöglichkeiten 
können Feuer und Rauch in diesem Fall 
auch bei geschlossenem Abschluß durch 
den ungesicherten Aussparungsbereich 
in den anderen Brandabschnitt ein
dringen. 
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2.4 Anforderungen an 
)fördera~agenabsc~üsse 

Über die Anforderungen an übliche 
Feuerschutzabscblüsse hinaus müssen 
Förderanlagenabschlüsse im Brandfalle 

unter Berücksichtigung aller möglichen 
Störeinflüsse des Förderanlagenbetrie
bes die Öffnungen unverzüglich, selbst
tätig und sicher verschließen. Dazu darf 
der Schließvorgang des Förderanlagen
abschlusses nicht durch die Förderein
richtung oder durch Fördergut behin
dert werden. Um dies zu gewährleisten, 
müssen die Abschlüsse in das techni
sche System der Förderanlagen inte
griert sein. 

~:[]:~ 

2.4.1 FeststeUa~agen 
FeststeLlanlagen benötigen als 

Brauchbarkeitsnachweis in jedem Falle 
eine bauaufsichtliehe Zulassung. Übli
che Feststellanlagen zur Offenbaltung 
von Feuerschutztüren und -toren sind 
für Förderanlagenabschlüsse nicht 
geeignet. Auf Grund der besonderen 
Anforderungen dürfen für Förderanla
genabschlüsse nur FeststeLlanlagen ver
wendet werden, die eine Notstromversor
gung und die erforderlichen elektrischen 
Kontakte für das Steuerungssystem 
haben. Sie müssen gemäß ihres Zu las
sungsbescheides für die Verwendung an 
Förderanlagen zugelassen sein. 

Eine FeststeLlanlage besteht aus Fest
stellvorrichtung, Auslösevorrichtung, 
Branderkennungselementen, Handaus
lösevorrichtung und Energieversor
gung. Die Auswahl der Branderken
nungselemente (Rauchmelder, Wärme
meider) ist von der voraussichtlichen 
Brandentwicklung am Einsatzort abhän
gig. Soweit möglich, sollten für Feststell
anlagen Rauchmelder verwendet wer
den. Alle für FeststeLlanlagen verwende
ten Bauteile sowie Anzahl und Lage der 
Branderkennungselemente müssen 
dem Zulassungsbescheid entsprechen. 

Für Abschlüsse in Räumen, in denen 
mit einer explosionsfähigen Atmo
sphäre gerechnet werden muß, dürfen 
FeststeLlanlagen nicht oder nur einge
schränkt verwendet werden'. 
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2.4.2 Steuerungssysteme 
Die Feststellanlage all eine reicht bei 

weitem nicht aus, die Funktion eines 
Förderanlagenabschlusses zu gewährlei
sten. Sie ist nur ein Teil des komplexen 
Steuerungssystemes, das für einen ein
wandfreien Funktionsablauf erforder
lich ist. Das Steuerungssystem muß fol
gende Punkte berücksichtigen : 

I Siehe Richtlinien für Feststellanlagen, Fassung 
Oktober 1988, Teil 1, Abschnitt 3.2 

- Verknüpfung zwischen Förderan
lage, Förderanlagenabschluß, Fest
stell anlage und evtl. auch BrandmeI
deanlage 

- Überwachung des Scbließbereiches 
(Sicherheitsbereiches) und Steue
rung des Abräum- bzw. Freifahrvor
ganges 

- Ersatzstromversorgung für Feststell
anlage, Steuerungsanlage und , falls 
erforderlich, auch für die Förderan
lage. 

- Bei motorisch betriebenen Förderan
lagenabschlüssen : Steuerung des 
Motores 
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2.4.3 Zusammenwirken 
von )fördera~agenabsc~uß 
und )fördera~age 

Damit im Brandfalle die zu schützen
den Öffnungen sicher verschlossen wer
den können, muß das Steuerungssystem 
mit der Förderanlage, dem Förderanla
genabschluß, der FeststeLlanlage des 
Abschlusses und der evtl. vorhandenen 
Brandmeldeanlage zusammenwirken. 
Dabei kann der Schließvorgang des För
deranlagenbeschlusses im wesentlichen 
von der Fördereinrichtung selbst und 
dem Fördergut behindert werden. 

Behinderung durch die Fordereinrichtun
gen: 

Getrennte Fördersysteme wie Rollen
bahnen ohne durchgehende Antriebs
kette behindern den Schließvorgang in 
der Regel nur wenig. Falls Teile der För
deranlage in den Schließbereich eingrei
fen, können diese im Brandfalle durch 
das Steuerungssystem herausgeklappt 
werden. Es werden Förderanlagenab
schlüsse, die für getrennte Förder
systeme zugelassen sind, benötigt. 

Bei nichtgetrennten Fordersystemen 
führen durch die zu sichernden Öffnun
gen Transporteinrichtungen wie Rollen 
oder Hängebahnen mit Schienen, Bän
dern, Rollen oder Ketten. Diese würden 
im Brandfalle ein vollständiges Schlie
ßen des Abschlusses verbindern. Um zu 
gewährleisten, daß der Abschluß trotz
dem sicher schließen kann, muß er im 
Bereich der Transporteinrichtung ausge
spart werden. 

Hier müssen Förderanlagenab-
schlüsse eingebaut werden, die für nicht
getrennte Fördersysteme zugelassen 
sind. 

Damit durch die Störstelle keine 
ungesicherten Öffuungen entstehen, 
durch die Feuer und Rauch in den ande
ren Brandabschnitt eindringen können, 
benötigt der Aussparungsbereich eine 
zusätzliche Sicherung. Diese kann z. B. 
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bei Kreisförderern aus einem Klap
penmechanismus bestehen, der im 
Brandfalle eine Schüttung aus rieselfähi
gem Rohvermicu li te freigibt, welches die 
Hohlräume im Bereich von Schiene und 
Kette füllt. Bei Elektrohängebahnen 
können Manschetten, die im Brandfalle 
aufschäumen und die Profildurchfiih
rungen abdichten, angeordnet werden. 
In jedem Fall muß die Sicherung der 
Aussparung zusammen mit dem 
Abschluß geprüft und zugelassen sein. 

Behinderung durch Fördergut 
Über die Förderanlage findet ein För

derbetrieb statt. Es werden Waren, Ferti
gungs- und Lagergüter entweder konti
nuierlich oder nach Bedarf durch die 
Abschlüsse transportiert. Befindet sich 
im Augenblick des Schließens ein Trans
portgut im Schließbereich, kann der 
Abschluß nicht ausreichend schließen. 
Deshalb muß durch Steuerungseinrich
tungen und, falls erforderlich, auch 
durch Abräumeinrichtungen gewährlei
stet sein, daß sich zum Zeitpunkt der 
Auslösung der Abschlüsse kein Trans
portgut im Sicherheitsbereich befindet. 

Der Sicherheitsbereich wird ständig 
von Sensoren abgetastet und überprüft. 
Diese melden den Istzustand des Trans
portflusses laufend an die Steuerungs
einrichtung. Im Brandfalle wird sofort 
überprüft, ob sich Transportgut im 
Schließbereich befindet. Trifft dies zu, 
veranlaßt die Steuerungsanlage das Frei
fahren des Schließbereiches. Außerdem 
aktiviert sie je nach Förderanlage bzw. 
Transportgut ein Abräumsystem, das 
dafür sorgt, daß beim Freifahren der För
deranlage kein weiteres Transportgut in 
den Schließbereich gelangen kann, bzw. 
das den Schließbereich selbsttätig 
abräumt. Nach erfolgter Freifahrung des 
Schließbereiches gibt die Steuerungsan
lage den Förderanlagenabschluß zum 
Schließen frei . 

NotstromanIage 
Je nach Förderanlage kann für das 

Freimachen des Schließ bereiches auch 
eine Notstromanlage erforderlich sein. 
Diese gewährleistet im Brandfalle bei 
Stromausfall das Freifahren aller 
Schließbereiche, so daß die Abschlüsse 
sicher schließen können. Sind mehrere 
Förderanlagen vorhanden, können die 
Schließbereiche durch eine Notstrom
versorgung auch hintereinander freige
fahren werden. In diesem Fall müssen 
jedoch sämtliche Abschlüsse innerhalb 
von zwei Minuten geschlossen werden. 

2.4.4 Abnahme und 
Wartung 

Nach dem betriebsfertigen Einbau ist 
vom Betreiber die Prüfung der einwand
freien Funktion der Förderanlagenab-

schlüsse im Zusammenwirken mit der 
Feststellanlage durch einen geeigneten 
Sachverständigen2 zu veranlassen 
(Abnahmeprüfung). Auf die Prüfung ist 
der Betreiber vom Hersteller des 
Abschlusses hinzuweisen. Über die 
Abnahmeprüfung ist ein Abnahmepro
tokoll, das an die Bauaufsichtsbehörde 
für die Bauakten weiterzuleiten ist, anzu
fertigen. 

Jeder Förderanlagenabschluß muß 
vom Betreiber in eigener Verantwortung 
- ständig betriebsfähig gehalten 
- mindestens einmal monatlich auf 

Betriebsbereitschaft überprüft 
und 

- jährlich (sofern im Zulassungsbe
scheid nicht eine kürzere Frist gesetzt 
ist) auf störungsfreie Arbeitsweise im 
Zusammenwirken mit der Förderan
lage und der Feststellanlage über
prüft werden. 
Diese Prüfungen dürfen nur von 

einem Fachmann oder einer hierfür aus
gebildeten Person durchgeführt werden. 
Die Prüfungen und deren Ergebnisse 
sind in einem Prüfbuch zu vermerken. 

2.4.5 Einbau und Betrieb 
Wie in "schadenprisma" Heft 1/90 

Seite 8 unter Punkt 1.4.3 beschrieben, 
hängen Wirksamkeit und Funktion von 
Feuerschutzabschlüssen davon ab, ob 
sie fachgerecht eingebaut und betrieben 
werden. Einbau und Betrieb müssen ent
sprechend den Angaben des Zulassungs
bescheides oder des Zustimmungsbe
scheides im Einzelfall erfolgen. 

Der Zulassungsbescheid muß bei 
jeder Verwendung und Anwendung des 
Zulassungsgegenstandes in Abschrift 
oder Fotokopie an der Verwendungs
stelle vorliegen. Wenn er jedoch nur vor
liegt, ist noch nicht viel gewonnen. In vie
len Fällen wäre es sehr hilfreich, wenn er 
auch gelesen und beachtet würde! 

Die in dem o. a. Beitrag beschriebe
nen häufigen Schwierigkeiten in der 
Praxis können bei Förderanlagenab
schlüssen wie folgt ergänzt werden: 

d. Betrieb 
Häufig werden Förderanlagenab

schlüsse nach Betriebsschluß nicht 
geschlossen. Allgemein gilt, daß Fest
stellanlagen dazu dienen, Feuerschutz
abschlüsse während der Betriebszeit 
offenzuhalten, wenn dafür eine Notwen
digkeit besteht. Außerhalb von Betriebs
zeiten besteht die Notwendigkeit des 
Offenhaltens von Feuerschutzabschlüs
sen in der Regel nicht. Deshalb sollten 

2 Zur Zeit nur Verband der Sachversicherer e. V. 
Köln 

Förderanlagenabschlüsse, die planmä
ßig offen stehen, außerhalb der Betriebs
zeiten geschlossen werden. 

e. Abnahme und Wartung 
Förderanlagenabschlüsse werden 

nicht abgenommen und entsprechend 
den Anforderungen periodisch über
prüft und gewartet. Ein Prüfbuch wird 
nicht geführt, siehe Punkt 2.4.4. 

2.5 Planung und Bau
leitung 

Der Planung kommt bei Förderanla
genabschlüssen eine besondere Bedeu
tung zu. Die Checkliste "Planung und 
Bauleitung" aus "schadenprisma" Heft 
1/90 Seite 10 kann wie folgt ergänzt wer
den: 

a. Anfangsstadium der Planung: 
Wichtig ist, daß bereits in der Vorpla
nungsphase der vorbeugende bauli
che Brandschutz mit der Transport
anlagentechnik abgestimmt wird. 
Ein ausgereiftes und optimiertes 
Konzept kann hier bereits viel Geld 
sparen : wenn keine oder nur wenige 
Förderanlagen in andere Brandab
schnitte führen, werden auch keine 
oder nur wenige Förderanlagenab
schlüsse benötigt. 

b. Planung: 
Beim Einbau von Feuerschutzab
schlüssen für bahnengebundene För
deranlagen sindje nach Förderanlage 
und Anforderungen an die Ab
schlüsse außer dem Brandschutz 
noch zahlreiche andere Gewerke 
beteiligt wie z. B. Rohbau, Innenaus
bau, Transporttechnik, Elektroinstal
lation usw. Auch hier ist wichtig, daß 
bereits in der Planungsphase die 
übergreifenden Gewerke und die 
Steuerungs- und Schaltvorgänge mit 
allen Beteiligten koordiniert werden. 
Bei einer fehlenden oder unzurei
chenden Verknüpfung zwischen dem 
vorbeugenden baulichen Brand
schutz und der Transportanlagen
technik kann sich oft zu einem relativ 
spätem Zeitpunkt das Problem stel
len, daß Förderanlagen durch Brand
oder feuerbeständige Wände führen. 
Der nachträgliche oder zu spät 
geplante Einbau kann dann erhebli
che Verzögerungen im Baufortschritt 
mit sich bringen und außerdem sehr 
teuer kommen. 

Sollen Abschlüsse des Grundtypes A 
(planmäßig offen) eingesetzt werden, 
ist darauf zu achten, daß diese gut 
zugänglich sein müssen. 
Empfehlung : Der Planende sollte 
sich frühzeitig alle erforderlichen Un-



terlagen wie z. B. die Zulassungsbe
scheide der in Frage kommenden 
Förderanlagenabschlüsse beschaf
fen und sie auch lesen! 

f. Bauleitung und Abnahme: 
Es ist darauf zu achten, daß die För
deranlagen nach Fertigstellung von 
einem Sachverständigen abgenom
men werden müssen, siehe Punkt 
2.4.4. 

g. Wartung: 
Der Betreibersollte schriftlich darauf 
hingewiesen werden, daß die einge
bauten Förderanlagenabschlüsse wie 
im Zulassungsbescheid angegeben 
regelmäßig überprüft und gewartet 
werden müssen. 

2.6 Güteüberwachung und 
Kennzeichnung 

Siehe sinngemäß die Aussagen zu 
Punkt 1.6 in "schadenprisma" Heft 1/90 
Seite 10. Förderanlagenabschlüsse unter
liegen der Güteüberwachung und müs
sen, wie im Brauchbarkeitsnachweis 
(Zulassungsbescheid oder Zustim
mungsbescheid im Einzelfall) angege
ben, gekennzeichnet werden. 

2.7 Abschlüsse in pneuma
tischen Forderanlagen 

Rohrleitungen zum pneumatischen 
Transport von Spänen, Fasern, Stäuben, 
Granulaten usw. unterscheiden sich 
wesentlich von anderen Förderanlagen. 
Deshalb sind für pneumatische Förder
anlagen eigene Feuerschutzabschlüsse 
erforderlich, die sowohl von ihrer Bauart 
als auch von ihren Steuerungssystemen 
die besonderen Gegebenheiten berück
sichtigen. 

Feuerschutzabschlüsse für pneumati
sche Förderanlagen benötigen als 
Brauchbarkeitsnachweis eine bauauf
sichtliche Zulassung oder einen Zustim
mungsbescheid im Einzelfall . Es dürfen 
keine selbstgebastelten Konstruktionen, 
wie z. B. umgeänderte Absperrvorrich
tungen für Lüftungsanlagen, verwendet 
werden. 

Bei der Planung und Ausführung ist 
zu bedenken, ob brennbares oder nicht
brennbares Fördergut transportiert wird 
und ob im Falle von brennbarem Förder
gut die Gefahr einer explosionsartigen 
Ausbreitung von Feuer innerhalb der 
Rohrleitungen besteht. 

Nichtbrennbares Fördergut: 
Wird ausschließlich nichtbrennbares 

Fördergut transportiert, sind pneumati-

sche Förderanlagenabschlüsse mit an 
der Rohraußenseite angeordneten 
Branderkennungselementen in der 
Regel ausreichend. Im Brandfalle sollte 
jedoch durch das Steuerungssystem die 
Förderanlage abgeschaltet werden. 

Brennbares Fördergut: 
Rohrleitungen, die brennbares För

dergut transportieren, verhalten sich im 
Brandfalle wie Zündschnüre. Ein Brand 
breitet sich über diese Leitungen in kür
zester Zeit in alle von diesen Rohrleitun
gen versorgten Gebäudebereiche aus. 
Deshalb sollten derartige Rohrleitungen 
nicht durch Brand- und Komplextrenn
wände geführt werden. 

In jedem Falle sind bei Feuerschutz
abschlüssen in pneumatischen Förder
anlagen mit brennbarem Fördergut 
zusätzliche Maßnahmen und Steue
rungssysterne erforderlich. Es genügt 
nicht, Branderkennungselemente an der 
Außenseite des Abschlusses anzuord
nen. 

Ist mit einer geringen Brandausbrei
tungsgeschwindigkeit zu rechnen, sind 
zusätzliche Branderkennungselemente 
im Inneren der Rohrleitungen in einem 
ausreichenden Abstand zu den 
Abschlüssen anzuordnen. Diese müssen 
in das Steuerungssystem des Abschlus
ses miteinbezogen werden und bei 
einem Brand innerhalb der Rohrleitung 
die Förderanlage sofort abschalten und 
den Abschluß schließen. Je nach Brand
schutzkonzept und Fördergut ist auch 
der Einbau von Funkenlöschanlagen 
erforderlich. 

Wird eine schnelle oder gar explosi
onsartige Brandausbreitung erwartet, 
sind weitere Maßnahmen, wie z. B. 
SchneLlschlußklappen oder Explosions
u n terd rücku ngsanlagen, u nerläßlich. 

;;;1;;;;1:;;;;;;1;;,:;;;;;1;;;;1;;;;1;;;;;;;;;1;;;;;;;;;;;;8::8;;;;;; 

Bild l oben: 
Diese Förderanlage jür Getränkedosen 
jührte durch eine Deckenaussparung derjeu
erbeständigen Decke in das darüberliegende 
Geschoß . Die Deckendurchjührung warnicht 
gegen Brand- und Rauchübertragung gesi
chert. 1m unteren Geschoß brach ein Brand 
aus. Durch die j ehlende Sicherung der För
deranlagendurchjührung konnten Feuer 
und Rauch in das darüberliegende Geschoß 
eindringen. Der Brandschaden, vor allem 
aber der Schaden durch Rauchgase vergrö
ß erte sich dadurch um ein vielfaches. 

Bild 2 unten: 
Die Gejährlichkeit von Spänetransportlei
tungen wird häufig unterschätzt. Sie verbin
den Gebäude, Brandabschnitte und Brand
bekämpjungsabschnitfe wie Zündschnüre. 
Fehlen die erforderlichen Förderanlagenab
schlüssejürpneumatische Fördersysteme mit 
den dazugehörigen Auslöseeinrichtungen, 
Sicherungen und Steuerungselementen 
(z. B. Funkendetektoren, Funkenlöschanla
gen usw.) ist der Totalschaden im Brandjalle 
vorprogrammiert. 
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2.8 Abschlüsse in 
Transportwegen 

Führen Transportwege und automati
sche Transportanlagen durch brand
schutztechnisch zu sichernde Öffnun
gen, ergibt sich ebenfalls das Problem, 
daß im Brandfalle der Schließbereich frei 
sein muß. Löst die Feststellanlage ohne 
Rücksicht auf den Transportverkehr aus, 
besteht die Gefahr, daß sich der 
Abschluß mit dem Transportgut verkeilt. 
Hier sind zusätzliche Maßnahmen je 
nach Art des Transportverkehrs erforder
lich. 

2.9 Checkliste: Überprü
fung von Forderanlagen
abschlüssen 

Sinngemäß kann zur Überprüfung 
von Förderanlagenabschlüssen die in 
"schadenprisma" Heft 1/90 Seite 10 auf
gefiihrte Checkliste verwendet werden. 
Abweichungen und Ergänzungen sind 
nachfolgend beschrieben. 

2. Brauchbarkeitsnachweis 
Kurzinfo: 
Jeder Förderanlagenabschluß muß 
einen Brauchbarkeitsnachweis haben. 
Dieser kann entweder aus einem 
- Zulassungsbescheid oder aus einem 
- Zustimmuogsbescheid im Einzelfall 

von der Obersten Baubehörde 
bestehen. 
Kurzinfo : Zulassungsbescbeid oder 
Zustimmungsbescheid im Einzelfall 
müssen in Abschrift oder Fotokopie 
an derVerwendungsstätte vorliegen. Wei
tere Informationen siehe Punkt 2.3. 

6. Werden alle Förderanlagenab-
schlüsse nach Betriebsschluß 
geschlossen? 

Kurzinfo: Durch Feststellanlagen offen
gehaltene Förderanlagenabschlüsse soll
ten nach Betriebsschluß geschlossen 
werden. Weitere Informationen siehe 
Punkt 2.4.5.d. 

15. Wurden die Förderanlagenab
schlüsse nach der Fertigstellung 
abgenommen? 

Kurzinfo : Nach dem betriebsfertigen 
Einbau ist vom Betreiber die Abnahme
prüfung zu veranlassen. Weitere Infor
mationen siehe Punkt 2.4.4. 

16. Wird jeder Förderanlagenabschluß 
regelmäßig überprüft und gewartet? 
Ist ein Prütbuch vorhanden? 

Kurzinfo : Jeder Förderanlagenabschluß 
muß vom Betreiber in eigener Verant
wortung ständig betriebsfähig gehalten 
und regelmäßig überprüft und gewartet 
werden. Die Prüfungen und deren Ergeb-

nisse sind in einem Prütbuch zu vermer
ken. Weitere Informationen siehe Punkt 
2.4.4. 

17. Sind die verwendeten Feststellanla
gen fiir Förderanlagenabschlüsse 
geeignet und zugelassen? 

Kurzinfo : Die einwandfreie Funktion 
von Förderanlagenabschlüssen ist nur 
dann gewährleistet, wenn geeignete Fest
stell anlagen durch ein Steuerungssy
stem mit dem Abschluß und der Förder
anlage verknüpft sind. Weitere Informa
tionen siehe Punkt 2.4.1. 

18. Ist die Funktion der Förderanlagen
abschlüsse auch bei einem Strom
ausfall gewährleistet? 

Kurzinfo : Auch bei einem Stromausfall 
muß gewährleistet sein, daß der Förder
anlagenabschluß sicher schließen kann. 
Hierzu benötigen Feststellanlage, Steue
rungssystem und evtl. auch die Förder
anlage (zum Freifahren des Schließberei
ches) eine Notstromversorgung. Weitere 
Informationen siehe Punkt 2.4.3 . 

19. Sind pneumatische Förderanlagen 
mit dafiir geeigneten Abschlüssen 
gesichert? 

Kurzinfo : Für Durchftihrungen von 
pneumatischen Förderanlagen dürfen 
nur spezielle Abschlüsse verwendet wer
den, die hierfiir zugelassen sind. Weitere 
Informationen siehe Punkt 2.7. 

20. Bei pneumatischen Förderanlagen, 
die brennbares Fördergut transpor
tieren: Wird durch zusätzliche Maß
nahmen verhindert, daß sich ein 
Brand im Inneren der Leitungen 
ausbreiten kann? 

Kurzinfo : Wird brennbares Fördergut 
transportiert, so muß durch geeignete 
Maßnahmen sichergestellt werden, daß 
auch eine Brandausbreitung innerhalb 
der Förderleitung nicht möglich ist. Wei
tere Informationen siehe Punkt 2.7. 

21. Bitte gehen sie durch den Betrieb. 
Simulieren Sie einen Stromausfall 
und lösen Sie die Branderkennungs
elemente der Feststellanlagen aus. 
Schließen alle Förderanlagenab
schlüsse ordnungsgemäß? 

Wenn nein, sollten die Anlagen unver
züglich von einem Fachmann geprüft 
werden. 

Der vorbeugende bauliche Brand
schutz und die damit verbundenen Bau
teile wie Förderanlagen kosten Geld. Im 
täglichen Geschäftsablauf wird fiir Geld 
immer auch Leistung verlangt. Das 
Geld, das fiir den Brandschutz ausgege
ben wird, soll auch Brandschutz leisten 
und die Sicherheit erhöhen. Tut es das 
nicht, wurde unwirtschaftlich gehandelt. 

1. Für das ausgegebene Geld wurde 
keine Gegenleistung erbracht. 

2. Im Brandfalle ist ein wesentlich 
größerer Schaden zu erwarten, unter 

ungünstigen Voraussetzungen sogar ein 
Totalschaden. 

Brandschäden sind zwarversicherbar. 
Nicht versichert werden können dage
gen Leben und Gesundheit von Men
schen, Arbeitsplätze, der mjt Brandschä
den immer verbundene Ärger, Wettbe
werbsnachteile, der Verlust von Markt
anteilen durch Lieferunfähigkeit und 
eingeschränkte Produktion und die 
Umweltbelastung durch Brandschäden. 
Ein sinnvolles und konsequent betriebe
nes Brandschutzkonzept hilft diese 
Gefahren zu reduzieren. 
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